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Zl.: 004-1-GR/005/2025 - 22. S.i.d.P.  

 

Verhandlungsschrift  

der 5. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 11.12.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr  

Anwesende: 

 

Bürgermeister als Vorsitzender 

Herr DI Johannes Matzinger ÖVP  

Vizebürgermeister 

Frau Alice Brandstetter SPÖ  

Gemeindevorstandsmitglieder 

Frau DI(FH) Renate Oitzl SPÖ  

Frau Sabine Ringler SPÖ  

Gemeinderatsmitglieder 

Frau Irmgard Schwarzenberger ÖVP Herr Renè Wöckinger SPÖ 

Herr Josef Aichinger ÖVP Herr Herbert Puchner SPÖ 

Frau Rosina Gstöttenmayr ÖVP Herr Ing. Anton Puchner SPÖ 

Herr Markus Krieger ÖVP Herr Thomas Hametner SPÖ 

Herr Klaus Gierlinger ÖVP Frau Andrea Lukas SPÖ 

Herr Anton Winkler ÖVP Herr Anton Kapplmüller BUNT 

Gemeinderats-Ersatzmitglieder 

Frau Maria Haratani ÖVP Vertretung für Herrn Ing. Klaus Samhaber 

Frau Elisabeth Wiener SPÖ Vertretung für Herrn Mario Mayrwöger 

Herr Dominik Lamplmair SPÖ Vertretung für Herrn Ing. Gerald Engleitner 

Entschuldigt fehlen: 

Gemeindevorstandsmitglieder 

Herr Ing. Klaus Samhaber ÖVP  

Gemeinderatsmitglieder 

Herr Ing. Gerald Engleitner SPÖ  

Herr Mario Mayrwöger SPÖ  

 

Unentschuldigt fehlen: 

Niemand 

 

Der Leiter des Gemeindeamtes (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian 

Gemeindeamt Unterweitersdorf 
4213 Unterweitersdorf, Gusentalstraße 1A  

Tel.: 07235-63014-0  Fax: 07235-63014-13 
http://www.unterweitersdorf.at 
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Fachkundige Personen (§ 66 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Keine 

 

Der Schriftführer (§ 54 Abs. 2 O.ö. GemO. 1990 idgF.): 

Gde.Sekr. Matzinger Christian u. VB Lehner Gerhard 

 

Anzahl Zuhörer: 5 

 

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 

1. die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde; 

2. die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. Er-

satzmitglieder zeitgerecht schriftlich am 28.11.2025 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt 

ist und die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am gleichen Tage öffentlich 

kundgemacht wurde; 

3. die Beschlussfähigkeit gegeben ist; 

4. die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 25.09.2025 am 01.10.2025 zur Einsicht aufge-

legt wurde und während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungs-

schrift bis zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können. 

5. Als Mitunterfertiger für das bei der Sitzung aufliegende Protokoll werden gemäß § 54 Abs. 5 Oö. 

GemO. 1990 idgF. von den Fraktionen folgende Personen namhaft gemacht:    

     

SPÖ: Ringler Sabine ÖVP: Krieger Markus BUNT: Kapplmüler Anton 

  

 

Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen: 

Keine. 

 

 

Tagesordnung, Beratungsverlauf, Anträge, Beschlüsse: 
 

 

Zu 1.  Berichte, Informationen und Stellungnahmen des Bürgermeisters 
 

Termine und sonstiges seit der letzten GR-Sitzung am 25. Sept. 2025 

 

29.09.: Nachbesprechung Umstellung Steuerung Nahwärme 

30.09.: Sitzung Sozialforum Süd in Pregarten 

02.10.: Startgespräch KiGa/Krabbelstube-Erweiterung 

05.10.: Tag der älteren Gemeindebürger 

10.10.: Eröffnungsfeier PVN - Standort Unterweitersdorf 

16.10.: EBF-Generalversammlung in Bad Zell mit anschließender 20-Jahr-Feier 

17.10.: KBBE Verband Exkursion nach NÖ 

20.10.: Veranstaltung im Salzhof „Substanz [volle] Jugend (Suchtprävention und Street Work) 

22.10.: Vollversammlung des Vereins Mühlviertler Kernland in Freistadt 

23.10.: Begehung mit BH Freistadt wegen Schutzweg in Oberen Dorfstraße (Bereich Wohnbau) 

24.10.: Tag der offenen Tür des PVN in Wartberg 

04.11.: KBBE Verband: Besprechung mit der IKD/Bildung bzgl. Finanzierung 

05.11.: Leader PAG Sitzung in St. Oswald/Fr. 

07.11.: AKN-Jahreshauptversammlung in Wartberg 

11.11.: KBBE Besprechung in Alberndorf 

12.11.: Fachtagung des EBF zum Thema Hangwasser und Erosionsschutz bei uns 

14.11.: Verleihungsfeier im Landhaus: Bgm. a.D. Ludwig Kürnsteiner wurde der Titel „Konsulent 

für Soziales“ verliehen  
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18.11.: Eröffnung Ausstellung „Regionalstadtbahn Linz“ im Lentos 

18.11.: Infoabend zum Thema Ehrenamt Sozialregion 

21.11.: Besprechung mögliche Widmung Reitern Süd 

24.11.: Besprechung Restarbeiten Sanierung VS 

24.11.: Besprechung Ausschreibung Erweiterung KiGa/Krabbelstube 

02.12.: Pressekonferenz und Inbetriebnahme Kreuzung Abfahrt S10/B124/B125 

02.12.: Bgm.-Konferenz in Leopoldschlag 

03.12.: Verbandsversammlung WEV in Bad Zell 

03.12.: Verbandsversammlung Wasserverband Fernwasserversorgung Mühlviertel in Hellmonsödt 

05.12.: JHV der FF Unterweitersdorf 

06.+.07.12.: Adventmarkt – Dank an alle beteiligten Vereine mit allen Helfern/Helferinnen 

 

Am 29. Nov. ist Franz Lehner aus Unterwögern verstorben. Er war 28 Jahre lang vom 15.11.1979 

bis 18.11.2007 GR; vom 12.11.1985 bis 10.11.2003 GV, vom 14.02.1996 bis 28.10.1997 Vzbgm.; 

weiters vom 15.11.1979 bis 12.11. 1985 Obm. des Prüfungsausschusses und vom 14.02.1996 bis 

18.11.2007 Obm. des Bauausschusses. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren! 

 

Gehsteig Reitern: Gespräche mit den meisten Grundeigentürmern, von denen Grundbedarf bestehen 

würde. Es gibt nicht nur ungeteilte Zustimmung. Daher wird zu einer gemeinsamen Besprechung der 

Anrainer am 5. Feb., 19:00 eingeladen. Die Einladung wird demnächst versendet. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 2.  Örtlicher Prüfungsausschuss - Prüfbericht vom 10.11.2025 
 

S a c h v e r h a l t : 

Der Prüfungsausschuss hat am 10.11.2025 eine Prüfungsausschuss-Sitzung abgehalten, worüber der 

Bericht vorliegt. Dieser Bericht samt Verhandlungsschrift wurde den Fraktionen mit der Einladung zu 

dieser Sitzung übermittelt (§ 91 (4) Oö. GemO. 1990 idgF.). 

Gemäß § 91 (4) O.ö. GemO. 1990 ist jeder Bericht des Prüfungsausschusses dem Gemeinderat (inner-

halb von 12 Wochen ab Unterfertigung) vorzulegen. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger ersucht Buchhalter Lehner den Prüfbericht anstelle des entschuldigten Obmannes 

und des ebenfalls entschuldigten Obm.-Stv. zu übernehmen. 

Buchhalter Lehner bringt den Prüfbericht zur Kenntnis – es gibt keine Wortmeldungen. 

 

Beschluss: 

Der Prüfbericht vom 10.11.2025 wird zur Kenntnis genommen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 
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Zu 3.  Amtsleitung Gemeindeamt - befristete Bestellung Leitung 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 03.07.2025 die Ausschreibung der „Leitung des Gemeindeamtes“ beschlos-

sen, da der bisherige Amtsleiter mit 31.07.2026 in den Ruhestand tritt. 

 

Die Kundmachung erfolgte wie folgt: 

• Amtstafel und Homepage der Gemeinde Unterweitersdorf (11.07.2025 – 30.09.2025) 

• Gemeindezeitung Nr. 02/2025 vom 14.07.2025 

• Amtliche Linzer Zeitung Nr. 15 vom 21.07.2025 bzw. Nr. 16 vom 04.08.2025 (Berichtigung Be-

werbungsfrist) 

 

In der vorgegebenen Frist sind 7 Bewerbungen eingelaufen. 

 

Auswahlverfahren: 

• Stufe 1 – Ausscheidung von Bewerbern 

2 Bewerber wurden nicht mehr in das weitere Auswahlverfahren einbezogen, da diese keinerlei 

Erfahrung im Gemeindedienst nachweisen. 

 

• Stufe 2 – Bewerbungsgespräche 

Mit 5 BewerberInnen wurden Bewerbungsgespräche vereinbart, wobei 1 Bewerber den Termin 2x 

kurzfristig abgesagt hat.  

 

Vertreter der Gemeinde bei den Bewerbungsgesprächen: Bgm. DI Johannes Matzinger, Vzbgm. 

Alice Brandstetter, AL Christian Matzinger und Franz Mayer (externer Berater) 

 

Auf Basis der Bewerbungsgespräche wurden 3 BewerberInnen gereiht und dem Personalbeirat 

vorgeschlagen. 

 

Vorschlag des Personalbeirates: 

Der Personalbeirat hat in der Sitzung am 01.12.2025 über die Bewerbung und den Vorschlag des Ge-

meindeamtes beraten und schlägt 

 

Pichler Petra 

 

zur Aufnahme als Amtsleiterin vor.  

 

Abstimmung: 

Grundsätzlich ist bei Personalaufnahmen oder Ernennungen geheim abzustimmen, außer der Gemein-

derat beschließt einstimmig eine andere Art der Abstimmung. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

GV Ringler meint, dass in der Vergangenheit im Vorfeld immer alle Fragen vom Amtsleiter beant-

wortet wurden und dass das auch von der neuen Amtsleiterin erwartet wird. Aufgrund der bisherigen 

Gespräche habe sie ein gutes Gefühl, dass das passt. 

GR Hametner gibt zu bedenken, dass die Entscheidung für Gemeinderäte schwierig sei, da im Vor-

feld alles sehr geheim abläuft bzw. ablaufen muss. 

Vzbgm. Brandstetter Alice meint, dass Frau Pichler ihrer Meinung nach die mit Abstand „bestquali-

fizierteste“ Bewerberin war. 

Gde.Sekr. Matzinger und Bgm. DI Matzinger betonen nochmals, dass sie ein gutes Gefühl bei der 

vorgeschlagenen Bewerberin haben. 

Bgm. DI Matzinger stellt abschließend hinsichtlich Abstimmungsart den Antrag, dass über die Per-

sonalaufnahme mittels Handzeichen abgestimmt werden kann. 

Ergebnis: einstimmig 
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Anschließend lässt er über die Einstellung von Frau Pichler Petra und über die Bestellung als Amtslei-

terin lt. Beschlussvorschlag abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag des Personalbeirates (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Einstellung Bewerberin Pichler Petra und 

• Bestellung als Amtsleiterin befristet auf 3 Jahre ab 01.08.2026 

 

Beschluss: 

Frau Petra Pichler wird in den Gemeindedienst eingestellt und als Amtsleiterin befristet auf 3 

Jahre ab 01.08.2026 bestellt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 4.  "Sorgender Bezirksverein Freistadt – Wirknetz Alter (WAlter)“ – Beschlussfas-

sung 
 

Sachverhalt: 

Nach intensiven Vorarbeiten eines Projektteams mit Bürgermeisterinnen und Bürgermeister unter Be-

gleitung von Expertinnen und Experten der SPES liegen nun akkordierte Statuten für die Einrichtung 

eines Vereins nach dem Vereinsgesetz 2002 vor. 

 

Die Herausforderungen werden nur gemeinsam in der Region bewältigbar sein. Deshalb ist das Enga-

gement aller Gemeinden von zentraler Bedeutung. Es soll hier ein den gesamten Bezirk umfassendes 

Netzwerk geschaffen, wo Funktionär:innen, Akteur:innen oder Bürgerbeteiligungsmodelle Unterstüt-

zung finden.  

 

Zu Erfüllung dieser Zielvorgabe sehen sich die Gemeinden verpflichtet, zu einer proaktiven Unter-

stützung des Vereins „sorgender Bezirksverein Freistadt WAlter“. Die Notwendigkeit einer Vereins-

gründung liegt in der leichteren Projektförderwerbung und Spendenabsetzbarkeit für die Zukunft. Zu-

gleich wird dem sehr bedeutsamen Projekt der Weiterentwicklung der Sozialregion Freistadt ein 

Rahmen gegeben. 

 

Die Organe des Vereins sind, die Vereinsversammlung, der Vereinsvorstand sowie die Obfrau/der 

Obmann. In der Vereinsversammlung haben alle Mitgliedsgemeinden Sitz und Stimme. Der Vereins-

vorstand besteht aus dem Obmann/der Obfrau, dem/der Stellvertreter/Stellvertreterin und 9 weiteren 

Vorstandsmitgliedern. Die Besetzung orientiert sich an der SHV Freistadt-Vorstandsbesetzung und 

auch die Sitzungen sollen vor oder nach der SHV Vorstandssitzung erfolgen (Ressourcenschonung)!  

 

Die sonstigen Regelungen sind in den Statuten festgelegt. 

 

Darüber hinaus verpflichtet sich jede Gemeinde drei bis sechs Personen – abhängig von der Einwoh-

nergröße – je sorgender Gemeinde als Netzwerker:innen aufzubauen. 

Diese Personen sollen möglichst viele Bereiche des sozialen Zusammenseins (Vereine, Kirchen, El-

ternbeiräte, pflegende Angehörige, Vertreter:innen von Nachbarschaftshilfen, Unternehmer, uvm.) 

repräsentieren.  

 

Weiters sollen sich auch ehrenamtliche Koordinatior:innen je Netzwerk (orientiert sich an den beste-

henden sechs SMB-Einzugsgebieten) finden, wie auch eine Bezirkskoordinator:in installiert werden.  
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Zu Beginn werden die Kosten der Bezirkskoordinatorin für max. drei Jahre vom SHV FR getragen (13 

WStd./GD 14; rd. 20.000 Euro pro Jahr). Diese Personen unterstützen den Verein bei der Zweckerfül-

lung. Wenn das Netzwerk wächst und es die finanzielle Struktur erlaubt, wäre denkbar in den nächs-

ten Jahren auch die Netzwerkkoordinatior:innen anzustellen. 

 

Die Kosten für eine Anstellung sollen sich nach und nach über die organisierte Nachbarschaftshilfe 

und den Mitgliedsbeiträgen finanzieren. Eine Aktivitätsübersicht wird jährlich dem Vorstand vorge-

legt, wodurch eine laufende Evaluierung durch den Vorstand erfolgt. 

 

Organisierte Nachbarschaftshilfe: Die Idee wäre, dass der Ehrenamtsbonus (bis zu 3.000 Euro pro 

Person pa steuerfrei) hierzu genutzt wird. Personen jeden Alters können sich „Wertgutscheine für eine 

Stunde Unterstützung“ um 15 Euro kaufen und in Folge an den/die Leistungserbringer:in dann ausge-

ben. Diese Person erhält 12 Euro und drei Euro verbleiben im Verein.  

Mitgliedsbeiträge: 25 Cent pro Bürger:in je Gemeinde. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

GV Ringler und GR Kapplmüller erklären, sich der Stimme zu enthalten.  

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (mehrheitlicher Antrag lt. Sitzung vom 

01.12.2025): 

• Der Gemeinderat der Gemeinde Unterweitersdorf möge dem Beitritt zum Verein „sorgender Be-

zirksverein Freistadt WAlter" auf Basis der angegebenen Statuten mit 1.1.2026 zustimmen. 

 

Beschluss: 

Der Beitritt zum Verein mit 01.01.2026 lt. Beschlussvorschlag wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: 17 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen (Ringler, Kapplmüller) 

 

 

 

 

 

Zu 5.  Schenkungs- und Dienstbarkeitsvertrag mit der Fa. JHP Bauträger GmbH 

(Gusenblick) 
 

Sachverhalt: 

Mit der Erschließung der „Sonnberger-Gründe“ (Gusenblick) wurden mit der Fa. JHP Bauträger 

GmbH bereits am 04.07.2024 und 03.07.2025 hinsichtlich des Parkplatzes und des Spielplatzes Ver-

einbarungen getroffen. 

 

Nunmehr liegt zur grundbücherlichen Absicherung folgender Vertrag vor: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag.  

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Genehmigung Vertrag 

 

Beschluss: 

Der vorliegende Vertrag wird gemäß Sachverhalt genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 6.  Leader-Region Mühlviertler Kernland – Beschlussfassung über die Erhöhung des 

Mitgliedsbeitrages 
 

Sachverhalt: 

Der Vorstand der LEADER-Region Mühlviertler Kernland (Vereinsbezeichnung Mühlviertler Kern-

land - Region Freistadt. Verein für Regionsentwicklung) hat in seiner Sitzung am 17. September 2025 

einstimmig einen Sanierungsplan zur Vorlage und Beschlussfassung in den Gemeinderäten und in der 

Vereinsvollversammlung beschlossen. 

Die zentralen Maßnahmen lt. Vorstandsbeschluss sind: 

 

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages (Beschlussfassung in Gemeinderäten und Vollversammlung) 

• Die Mitgliedsgemeinden verpflichten sich für die Jahre 2026-2030 für einen erhöhten Mit-

gliedsbeitrag von 3,00 €/EW/Jahr. Der bisherige Mitgliedsbeitrag betrug 2,00 €/EW/Jahr. 

• Bei Austritt einer Mitgliedsgemeinde bleibt diese jedenfalls bis 31.12.2030 zur Zahlung des 

erhöhten Mitgliedsbeitrages verpflichtet. 

• Nach Rückzahlung sämtlicher Bankverbindlichkeiten kann der Mitgliedsbeitrag vorzeitig ge-

senkt werden. 

• Der zusätzliche Mitgliedsbeitrag von 1,00 €/EW/Jahr wird für die Stadtgemeinde Freistadt mit 

einem bestehenden Kredit in Höhe von 50.000 Euro gegenverrechnet. 
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Überbrückungsfinanzierung (Beschlussfassung in Vollversammlung) 
• Zu den bestehenden Krediten bei der Raiffeisenbank Region Freistadt eGEn, der Sparkasse 

Oberösterreich Bank AG und der Volksbank Oberösterreich AG wird eine schriftliche Vereinba-
rung verfasst, wonach diese mit einer Quote von 66 % bedient werden. Als Beilage steht ein Ak-
tenvermerk der SAXINGER Rechtsanwalts GmbH zur Haftung des Vereins für bestehende Kredit-
verbindlichkeiten zur Verfügung. 

• Zur Aufbringung dieser Quote sowie für Rückzahlungen an Fördergeber und zur Finanzierung 

des laufenden Betriebs wird ein Überbrückungskredit von max. 250.000 Euro aufgenommen, 

der bis spätestens 2030 aus den erhöhten Mitgliedsbeiträgen getilgt wird. Da eine Haftungs-

übernahme gemäß OÖ Gemeindeordnung nicht zulässig ist, verzichtet die Bank auf eine Haf-

tungsübernahme. 

• Solange Bankverbindlichkeiten bestehen, werden als Einsparungsmaßnahme keine LAG-

eigenen Projekte verfolgt. 

Mit diesen Maßnahmen wird die Zeit bis zu gerichtlichen Entscheidungen überbrückt, sodass der Ver-

ein anschließend etwaige Schadenersatzansprüche geltend machen kann. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts, erläutert die Hintergründe und stellt den 

Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Die Gemeinde leistet den erhöhten Mitgliedsbeitrag an die Leader-Region Mühlviertler Kernland 

für die Jahre 2026 bis 2030 von 3,00 € pro Einwohner und Jahr. 

Die inhaltliche Grundlage für diesen Beschluss bildet der vorliegende Amtsvortrag in seiner vor-

getragenen Fassung. 

 

Beschluss: 

Die Vorgangsweise lt. Beschlussvorschlag wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 7.  Sportplatz - Pachtvertrag für Grundstück 236/3 
 

Sachverhalt: 

Der Pachtvertrag betreffend das Grundstück 236/3, KG Unterweitersdorf, wurde am 19.04.1990 vom 

Gemeinderat beschlossen und ist am 01.03.2025 nach 35 Jahren ausgelaufen. 

Auf der Pachtfläche befinden sich 2 Tennisplätze und ein Teil des Fußballtrainingsfeldes. 

 

Bereits seit 2023 wurde versucht, eine langfristige Lösung für das Grundstück zu erreichen. Leider ist 

ein Kauf des Grundstücks bisher an den Forderungen des Grundeigentümers gescheitert, sodass ein 

neuer Pachtvertrag wie folgt zur Beschlussfassung vorgeschlagen wird: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Hametner berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Bgm. DI Matzinger gibt bekannt, dass sehr viele Baustellen am Sportplatz anstehen würden. 

Vzbgm. Brandstetter Alice meint, dass die Errichtung der Tribüne sicher nicht so wichtig ist als wie 

z. B. die Heizung im Sportgasthaus auf Vordermann zu bringen. 

GV Ringler spricht sich dafür aus, dass gemeinsam mit der Union Lösungen gefunden werden müs-

sen. 

Bgm. DI Matzinger schließt sich an, dass sich alle Entscheidungsträger zusammensetzen müssen, um 

Maßnahmen und einen Finanzierungsplan zu erarbeiten. 

Danach kommt er auf das eigentliche Thema des Pachtvertrages zurück und lässt über den Antrag des 

Obmannes abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Schul-, Kindergarten-, Kultur-, Sport-, Familien- und 

Seniorenangelegenheiten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2025): 

• Genehmigung Pachtvertrag 

 

Beschluss: 

Der vorliegende Pachtvertrag wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 8.  Neuerlassung Kanalordnung 
 

Sachverhalt: 

Aufgrund einer neuen Musterverordnung des Landes Oö soll die Kanalordnung neu verordnet werden. 

Wesentliche Änderungen bzw. Ergänzungen sind die Rückhaltemaßnahmen für Niederschlagswasser.  

Die Verordnung soll daher wie folgt neu erlassen werden: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obm. Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschluss-

vorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des  Ausschusses für örtliche Umweltfragen und Klimabündnisangelegenhei-

ten (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 04.12.2025): 

• Genehmigung Kanalordnung 

 

Beschluss: 

Die vorliegende Kanalordnung wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 9.  Flächenwidmungsplan-Änderung Reitern/Panoramaweg - Einleitung Verfahren 
 

Sachverhalt: 

Mit Schreiben vom 30.09.2025 hat die Grundeigentümerin der Grundstücke 597/6 und 597/7, KG 

Unterweitersdorf, um Änderung des Flächenwidmungsplanes im Bereich Reitern/Panoramaweg er-

sucht. 

 

Geplante Änderung: 
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Auszgu ÖEK: 
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Lt. Antrag soll ein Baugrundstück geschaffen werden. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Einleitung Umwidmungsverfahren entsprechend den vorliegenden Unterlagen vom 02.12.2025 

 

Beschluss: 

Die Einleitung des Umwidmungsverfahrens wird entsprechend den vorliegenden Unterlagen 

beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 10.  Grundstück 930/4, EZ 1072 - Verlängerung Frist für Baupflicht 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 11.03.2021 für das Grundstück 930/4, KG Unterweitersdorf, einen Bauland-

sicherungsvertrag abgeschlossen. 

Entsprechend dem Vertrag besteht für das gegenständliche Grundstück eine Bauverpflichtung inner-

halb von 5 Jahren.  

Der Kaufvertrag für das Grundstücke wurde am 27.12.2021 abgeschlossen, sodass die Baupflicht am 

26.12.2026 abläuft. 

 

Die Grundbesitzer haben mit Schreiben vom 29.09.2025 um Verlängerung der Baupflicht ersucht, da 

auf Grund der starken Preissteigerung beim Hausbau und die hohen Zinsen ein Baubeginn nicht mög-

lich war. 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.2.2025): 

• Verlängerung der Baupflicht bis 31.12.2028 

 

Beschluss: 

Die Verlängerung der Baupflicht bis 31.12.2028 wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

Zu 11.  Primärversorgungszentrum - Kostenbeteiligung der Gemeinde (WC, Außenbe-

reich) 
 

Sachverhalt: 

Der Gemeinderat hat am 05.10.2023 das Projekt „Primärversorgungsnetzwerk Unterweiters-

dorf/Wartberg“ beschlossen. Für die Projektumsetzung wurde ein Kostenbeitrag von € 30.000,00 be-

schlossen. 

 

Mit Jahresbeginn 2025 befindet sich das Projekt in der Umsetzungs- bzw. Bauphase. 

 

Folgende Punkte sind hinsichtlich Kostenaufteilung bzw. Kostenbeteiligung zu klären: 

• Umlegung öffentliche Straße (Entsorgung Asphaltabbruch, Lieferung Schotter, Asphaltierung) 

o Vorschlag: Kostenübernahme Gemeinde im Rahmen des Straßenbauprogramms 

• Herstellung Gehsteig entlang B125 (Arbeiten übernimmt Straßenmeisterei) 

o Vorschlag: Material-Kostenübernahme Gemeinde im Rahmen des Straßenbauprogramms 

• Zwischenlagerung des Abbruchmaterials (brechen und das Material verbleibt dann bei der Fa. 

Stiftingerbau) 

• Beistellung Recyclingmaterial für Parkplatz durch Gemeinde (soweit verfügbar – müsste geklärt 

werden) 

• Gemeinde: Verkehrsspiegel für Ausfahrt auf B125 

• Gemeinde: Geländertausch Gusenbrücke (zw. Hasenleithner und PVE-Zentrum) – Notwendigkeit 

wird noch geprüft) – dzt. offen 

• Absicherung Gehsteig entlang Steinmauer Parkplatz (PVE-Zentrum) - Grundeigentümer 

• Öffentliches WC  

o Grundsätzlich „Ja“ beim PVN-Standort 

o Miete oder Eigentum 

Finanzierungsbeitrag von 64% (= unsere Förderquote 2025) ab der Projektkostengrenze 

von € 30.000,-- 

Ein Baurechtsvertrag oder eine Parifizierung sind nicht erforderlich. 

Auf Basis einer Kostenschätzung, die landesintern geprüft wird („Minikostendämpfungs-

verfahren“). 

Nutzungsvereinbarung von mind. 10 Jahre, besser länger. 
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Die Kosten werden lt. vorliegender Schätzung zw. € 30.000,-- und 35.000,-- liegen. D.h. 

uns würden aus heutiger Sicht Kosten in Höhe von max. € 12.500,-- entstehen. Die Miet-

kosten würden wegfallen, die Betriebskosten würden natürlich bleiben. 

 

Bauausschuss 12.05.2025: 

• Betrieb WC – Besprechungstermin am 19.05.2025 

• Projekt im NVA 2025 einplanen 

 

Finanzierungsplan für Projekt: 

Seitens der Gemeinde wurde ein Antrag auf Bedarfszuweisung eingebracht und nunmehr liegt die 

Genehmigung wie folgt vor: 
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In weitere Folge ist eine Nutzungsvereinbarung wie folgt erforderlich: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Obfrau DI Oitzl berichtet im Sinne des Sachverhalts und sie ersucht noch, dass Hinweise auf die 

öffentliche WC-Anlage (Beschilderung) angebracht werden. Danach stellt sie den Antrag lt. Be-

schlussvorschlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Ausschusses für Bau-, Straßenbau-, Wasserleitungsbauangelegenheiten 

sowie der örtlichen Raumplanung einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Genehmigung Finanzierungsplan und Nutzungsvereinbarung 

• Fa. Stiftingerbau – Kostenbeitrag für Errichtung WC-Anlage lt. Angebot vom 10.02.2025 € 

34.693,72 

 

Beschluss: 

Die Genehmigung des Finanzierungsplanes und der Nutzungsvereinbarung sowie der Kosten-

beitrag für die Errichtung der WC-Anlage werden beschlossen. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 12.  Haushaltsvoranschlag und Steuerhebesätze 2026 und Mittelfristiger Finanzplan 

2026-2030 und Neuerlassung Gebührenordnungen 
 

Sachverhalt: 

Gemäß § 74 O.ö. GemO. 1990 hat die Führung des Gemeindehaushaltes nach dem Gemeindevoran-

schlag zu erfolgen. Dieser ist für jedes Haushaltsjahr so zeitgerecht zu erstellen und zu beschließen, 

dass er mit Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann. Gleichzeitig ist der Dienstposten-

plan festzusetzen. 

Der Gemeindevoranschlag hat einen Vorbericht zu enthalten, der einen Überblick über die Entwick-

lung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im Gemeindevoran-

schlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und der Daten des 

Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt. 

 

Gemäß § 76 hat der Bürgermeister alljährlich vor Ablauf des Haushaltsjahres dem Gemeinderat den 

Entwurf des Gemeindevoranschlages vorzulegen. Er hat den Entwurf so zeitgerecht zu erstellen, dass 

der Gemeinderat hierüber noch vor Beginn des Haushaltsjahres Beschluss fassen kann. 

 

Weiters ist der Entwurf vor Vorlage an den Gemeinderat eine Woche öffentlich unter dem Hinweis 

aufzulegen, dass jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft machen kann, innerhalb der Auf-
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legungsfrist gegen den Entwurf schriftliche Erinnerungen beim Gemeindeamt einbringen kann. Wei-

ters ist dieser auf der Homepage der Gemeinde bereitzuhalten. 

 

Der Voranschlag wurde in der Zeit vom 02.12.2025 bis 09.12.2025 öffentlich aufgelegt bzw. auf die 

Homepage gestellt, in dieser Frist sind keine Erinnerungen und Anträge eingebracht worden. 
 

Hebesätze 
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• Kanalgebühren – müssen angepasst werden – Deckungsgrad 124,8% (Liquiditätserfordernis für 

Darlehensrückzahlungen und Kamerabefahrungen)  

• Wassergebühren – müssen angepasst werden – Deckungsgrad 105,1% 

• Abfallgebühren – Anpassung der Gebühren, um Auszahlungsdeckung zu erreichen 

• Essensbeiträge Schulküche – die Anpassung erforderlich wegen steigender Kosten (noch immer 

nicht kostendeckend!) 

 

• Transportkosten + Eintritte Volksschüler Hallenbad 

Die Kosten werden zur Gänze von der Gemeinde übernommen. 

 

Dienstpostenplan 

Der Dienstpostenplan bleibt unverändert. 

 

 

Der Voranschlag setzt sich wie folgt zusammen: 

Der Haushaltsvoranschlag 2026 und der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan liegen vor und ist 

somit Teil des Beschlusses.  Alles Wesentliche ist im Vorbericht erläutert. 

 
Der Abgang aus dem Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit in der Höhe von € 156.800,00 wird 

aus der Allg. Rücklage gedeckt!  
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Härteausgleichsfonds 2 – Antrag wird bis 31.01.2026 gestellt!  

Bei den Konten des „Bereichs 12“ ist eine gegenseitige Deckungsfähigkeit (§ 7 Oö. GHO) vorzuse-

hen. Die Deckungsfähigkeit ist durch Vermerk im Gemeindevoranschlag zu kennzeichnen.  

Des Weiteren ist für diesen Bereich eine haushaltswirtschaftliche Sperre in der Höhe von 15 % der 

Inanspruchnahme der Voranschlagsbeträge bis zum 1. Oktober des Jahres zu beschließen (§ 14 Oö. 

GHO), um entsprechende Mittel für unvorhersehbare Aufwendungen zu sichern.  

Allfällige Mehraufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren, die über die vorgesehene Indexierung 

hinausgehen, sind durch Einsparungen bei anderen Konten dieses Bereichs auszugleichen.  

In diesem Bereich ist eine Begründung von Mehraufwendungen ausgeschlossen 

 

Höchstbetrag der Kassenkredite 

Die maximale Höhe des Kassenkredits beträgt gemäß § 83 Oö. Gemeindeordnung 1990 (ein Viertel 

der Einzahlungen der laufenden Geschäftstätigkeit): € 1,517.300,00  

Für die Aufrechterhaltung der Liquidität soll ein Kassenkreditrahmen von € 1,000.000,00 abgeschlos-

sen werden. 
 

Gesamtbetrag Darlehen und Rücklagen 

 
Schuldenentwicklung Euro 

mit 01.01. 3,226.800,00 

Zugang 90.000,00 

Abgang 275.700,00 

Stand 31.12. 3,041.100,00 

Zinsenaufwand 84.000,00 

Schuldendienstersätze 141.300,00 

Nettoaufwand für Darlehen 218.400,00 

Hinweis: der Aufwand für die Zinsen ist gegenüber 2025 rückläufig. 

 

 
 

Die „Allg. Rücklage für aoH.-Vorhaben wird durch den Abgang aus der laufenden Geschäftstätigkeit 

(€ 156.800,00) und um den Aufwand der Projekte vermindert und es verbleibt nur mehr ein Betrag 

von € 156.100,00 für die Folgejahre! 

Zukünftig ist zu daher erwarten, dass die Projekte nicht mehr aus Eigenmitteln finanziert werden kön-

nen.  

 

Die Zahlungsmittelreserven der Rücklagen werden auf Sparkonten veranlagt oder befinden sich zur 

Verminderung des Kassenkredits auf dem Girokonto. 

 



 

Seite 38 

Mittelfristiger Finanzplan 

Gleichzeitig mit dem Voranschlag wurde der Mittelfristige Finanzplan für die Jahre 2026-2030 erstellt 

und ist ebenfalls Teil dieses Beschlusses. 

 
Die Ergebnisse der laufenden Geschäftstätigkeit in den kommenden Jahren weisen durchgängig einen 

Abgang aus – damit sind auch Projekte in den Folgejahren nicht abgesichert! 

 

 

Investitionsplan 

 

a) Laufende Projekte 

• Ortsentwicklung 2025 (wird 2025 voraussichtlich ausfinanziert) 

• Ankauf Kommandofahrzeug (Lieferung Ende 2025 – Finanzierung gesichert) 

• Volksschule – Sanierung (Finanzierung gesichert) 

• Kindergarten/Krabbelstube – Erweiterung + Sanierung (Finanzierung gesichert) 

• Klimamaßnahmen (GeKAP) (wird 2025 voraussichtlich ausfinanziert) 

• Straßenbauprogramm 2023-2025 (wird 2025 voraussichtlich ausfinanziert) 

• Fahrradständer + Überdachungen (wird 2025 voraussichtlich ausfinanziert und abgeschlossen) 

• Öffentliche WC-Anlage (wird voraussichtlich 2025 ausfinanziert) 

• Friedhoferweiterung Gallneukirchen (wird voraussichtlich 2025 ausfinanziert) 

• Grundkauf Teich Loibersdorf (wird voraussichtlich 2025 ausfinanziert) 

• Nahwärme-Heizungssteuerung (Finanzierung gesichert – wird voraussichtlich 2025 ausfinan-

ziert) 

 

b) Neue Projekte: 

1) Straßenbauprogramm 2026-2028 (Kostenrahmen geplant mit € 264.200,00) 

 

c) Offene Projekte: 

• Gehsteig Reitern (in Planung) 

• Sportplatz Multicourt + Fitnessgeräte bzw. Fußballtribüne (derzeit nicht realisierbar) 

 

Kanal/Wasserprojekte: 

• WVA-BA 10 – laufendes Projekt (wird voraussichtlich 2025 ausfinanziert) 

• WVA-BA 11 – laufendes Projekt (Finanzierung gesichert) 

• WVA-BA 12 – neues Projekt (HB Zimberg, Steuerung und Brunnensanierung) 
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• Kanal BA 23 – laufendes Projekt (Finanzierung gesichert) 

• Kanal BA 23 Photovoltaikanlage - laufendes Projekt, Finanzierung gesichert 

 

Reihung der Projekte: 

1) Sanierung Volksschule 

2) Kindergarten/Krabbelstube – Erweiterung + Sanierung 

3) Straßenbauprogramm 2026-2028 

4) WVA BA 12 

 

 

Neuerlassung Gebührenordnung: 

Auf Basis der Hebesätze sollen gleichzeitig auch die folgenden Gebührenordnungen neu erlassen 

werden: 

• Abfallgebührenordnung 2025 (anstelle der Verordnung vom 12.11.2011) 

• Kanalgebührenordnung 2025 (anstelle der Verordnung vom 24.09.2020) 

• Wassergebührenordnung 2025 (anstelle der Verordnung vom 24.09.2020) 

Diese Verordnungen liegen vollinhaltlich vor und wurden lediglich an die aktuellen Hebesätze ange-

passt. 

Durch die Neuerlassung kann eine vollinhaltliche Kundmachung im RIS erfolgen. 

 

Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und erläutert die Schwierigkeiten bei den 

Gemeindefinanzen, wie es auch aus den Medien immer wieder zu hören ist. 

Gde.Sekr. Matzinger erläutert die Details und er berichtet ausführlich über die Veränderungen bei 

den Abgabenertragsanteilen, beim Krankenanstaltenbeitrag und bei der SHV-Umlage in den letzten 

Jahren. Anhand des Investitionsnachweises bespricht er alle laufenden Projekte und deren Abrech-

nungsstand. 

Bei den Gebühren wird vor allem der große Abgang bei der Schulküche und eventuelles Sparpotenzial 

diskutiert. 

GV Ringler und GV DI Oitzl sprechen sich jedenfalls für ein Betreiben der Schulküche aus, da dies 

ihrer Meinung nach sehr wichtig ist, dass die Kinder eine warme Mahlzeit bekommen. 

Abschließend stellt Bgm. DI Matzinger den Antrag lt. Beschlussvorschlag und lässt über die einzel-

nen Beschlussvorschläge getrennt abstimmen. 

 

Beschlussvorschlag: (lt. Vorberatung im Gemeindevorstand am 01.12.2025): 

1. Steuerhebesätze 

2. Essensbeiträge + Kindergartentransport + Bastelbeitrag + Eintritte Hallenbad 

3. Dienstpostenplan 

4. Haushaltsvoranschlag und MEFP 2026-2030 

5. Festlegung gegenseitige Deckungsfähigkeit des „Bereiches 12“ und hauswirtschaftliche 

Sperre von 15% bis 01.10.2026 

6. Neuerlassung Gebührenordnung (lt. Beilagen) 

a. Abfallgebührenordnung 2025  

b. Kanalgebührenordnung 2025 

c. Wassergebührenordnung 2025 

 

Beschluss: 

Die entsprechenden Beschlüsse im Zusammenhang mit dem Haushaltsvoranschlag 2026 werden 

gefasst. 

 

Abstimmungsergebnis über Voranschlag 2026 (getrennte Abstimmung wie folgt): 

1. Steuerhebesätze 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

2. Essensbeiträge + Kindergartentransport + Bastelbeitrag + Eintritte Hallenbad 
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 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

3. Dienstpostenplan 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

4. Haushaltsvoranschlag und MEFP 2026-2030 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

5. Festlegung gegenseitige Deckungsfähigkeit des „Bereiches 12“ und hauswirtschaftliche 

Sperre von 15% bis 01.10.2026 

 Mit Handzeichen: 19 Ja-Stimmen 

6. Neuerlassung Gebührenordnung (lt. Beilagen) 

a. Abfallgebührenordnung 2025  

b. Kanalgebührenordnung 2025 

c. Wassergebührenordnung 2025 

 Mit Handzeichen: 18 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung (Kapplmüller) 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 13.  Kassenkredit 2026 - Vertrag 
 

Sachverhalt: 

Für das Haushaltsjahr wird voraussichtlich ein Kassenkredit in der Höhe von max. € 1.000,000,00 

benötigt. 

 

Die Angebotsöffnung am 01.12.2025 ergab folgendes Ergebnis: 
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Beratungsverlauf und Anträge: 

Bgm. DI Matzinger berichtet im Sinne des Sachverhalts und stellt den Antrag lt. Beschlussvor-

schlag. 

Keine Wortmeldungen. 

 

Beschlussvorschlag des Gemeindevorstandes (einstimmiger Antrag lt. Sitzung vom 01.12.2025): 

• Genehmigung Kassenkredit RB Region Gallneukirchen 
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Beschluss: 

Der Kassenkreditvertrag 2026 mit der RB Region Gallneukirchen wird genehmigt. 

 

Abstimmungsergebnis: 

Mit Handzeichen: einstimmig 

 

 

 

 

 

Zu 14.  Allfälliges 
 

GR Puchner Herbert erkundigt sich, ob man die Zeitabläufe bei der digitalen Amtstafel bei der Hal-

testelle verändern kann. 

GR Wöckinger erwähnt, dass der Bürgermeister bei seinen Berichten zwar das Ableben und die Ver-

dienste von Herrn Lehner Franz verkündet und gewürdigt hat, aber er hätte sich da schon das Abhal-

ten einer Gedenkminute erwartet. 
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GV DI Oitzl ersucht hinsichtlich Fachtagung des EBF zum Thema Hangwasser und Erosionsschutz, 

ob sie da zukünftig als Obfrau des Bauauschusses bei solchen Veranstaltungen auch dabei sein könn-

te.  

Abschließend erfolgen noch Weihnachts- und Neujahrswünsche durch Vzbgm. Brandstetter Alice 

und Kapplmüller Anton. 

Bgm. DI Matzinger schließt sich an, dankt für die gute Zusammenarbeit und lädt ins Gasthaus ZA-

NOS ein. 
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Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung: 

 

Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung 

vom 25.09.2025 wurden keine Einwendungen erhoben. 

 

 

Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr vor-

liegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung. 

 

Ende der Sitzung: 22:10 Uhr 

 

Vorsitzender:  Schriftführer: 

 

 

Matzinger Johannes e.h. 

_________________________ 

 

  

Matzinger Christian e.h. 

Lehner Gerhard e.h. 

_________________________ 

 

 

 

Genehmigung Verhandlungsschrift 

 

Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der Sitzung 

am 19.03.2026 keine Einwendung erhoben bzw. die Verhandlungsschrift ohne Änderung genehmigt 

wurde. 

 

Folgende Änderungen wurden genehmigt: 

Siehe Verhandlungsschrift vom _________ und diesem Protokoll beigefügten Berichtigungsvermerk. 

 

 

 

Im Sinne des § 54 Abs. 5 Oö. Gemeindeordnung wird vom Vorsitzenden und von den unterzeichneten 

Mitgliedern der im Gemeinderat vertretenen Fraktionen das ordnungsgemäße Zustandekommen der 

Verhandlungsschrift bestätigt. 

 

 

Unterweitersdorf, am 19.03.2026 

 

 

Der Vorsitzende: 

 

Matzinger Johannes e.h. 

________________________ 

 

 

Gemeinderat (SPÖ): Gemeinderat (ÖVP): Gemeinderat (BUNT): 

 

Ringler Sabine e.h. 

 

_________________________ 

 

 

Krieger Markus e.h. 

 

_________________________ 

 

 

Barnreiter Karl e.h. 

 

_________________________ 
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Gemeindeamt Unterweitersdorf 

4213, Bezirk Freistadt, O.ö. 
Zl.: 004-1-GR/005/2025  

 

Öffentliche Fragestunde 

 

der 5. öffentlichen Sitzung des Gemeinderates 

der Gemeinde Unterweitersdorf 
 

am Donnerstag, den 11.12.2025 im Gemeindeamt - Sitzungssaal 

 

Bürgermeister DI Matzinger eröffnet um 19,15 Uhr die Fragestunde. 

 

Anwesende Personen: 5 

 

Folgende Anfragen bzw. Fragen werden gestellt: 

Keine. 

 

 

 

 

 

 

Ende:  19,30 Uhr 

 


